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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 273/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. Februar 2004

betreffend Drogenausgangsstoffe

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat mit dem Beschluss 90/611/EWG
des Rates (4) das am 19. Dezember 1988 in Wien ange-
nommene Übereinkommen der Vereinten Nationen zur
Bekämpfung des illegalen Handels mit Suchtstoffen und
psychotropen Substanzen, nachstehend das „Überein-
kommen der Vereinten Nationen“ genannt, abge-
schlossen.

(2) Die Anforderungen des Artikels 12 des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen betreffend den Handel mit
Drogenausgangsstoffen (d. h. Stoffe, die häufig zur uner-
laubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen
Substanzen verwendet werden) sind, soweit der Handel
zwischen der Gemeinschaft und Drittländern betroffen
ist, durch die Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 des Rates
vom 13. Dezember 1990 über Maßnahmen gegen die
Abzweigung bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstel-
lung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen (5)
umgesetzt worden.

(3) Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen
sieht den Erlass geeigneter Maßnahmen zur Überwa-
chung der Herstellung und des Vertriebs von Drogenaus-
gangsstoffen vor. Dies erfordert, dass Maßnahmen für
den Handel mit Drogenausgangsstoffen zwischen den
Mitgliedstaaten erlassen werden. Derartige Maßnahmen
wurden durch die Richtlinie 92/109/EWG des Rates
vom 14. Dezember 1992 über die Herstellung und das

Inverkehrbringen bestimmter Stoffe, die zur unerlaubten
Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen
verwendet werden (6), eingeführt. Um sicherzustellen,
dass in allen Mitgliedstaaten zur gleichen Zeit einheit-
liche Regelungen zur Anwendung kommen, erscheint
eine Verordnung besser geeignet als die geltende Richt-
linie.

(4) Vor dem Hintergrund der Erweiterung der Europäischen
Union ist es von Bedeutung, die Richtlinie 92/109/EWG
durch eine Verordnung zu ersetzen, da jede Änderung
jener Richtlinie und ihrer Anhänge nationale Umset-
zungsmaßnahmen in 25 Mitgliedstaaten auslösen würde.

(5) Die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen hat
1992 durch Beschlüsse auf ihrer 35. Sitzung zusätzliche
Stoffe in die Tabellen im Anhang des Übereinkommens
der Vereinten Nationen aufgenommen. In der vorlie-
genden Verordnung sollten entsprechende Bestim-
mungen festgelegt werden, damit Fälle unerlaubter
Abzweigungen von Drogenausgangsstoffen in der
Gemeinschaft aufgedeckt werden können und sicherge-
stellt wird, dass auf dem Gemeinschaftsmarkt gemein-
same Überwachungsregeln gelten.

(6) Die Vorschriften des Artikels 12 des Übereinkommens
der Vereinten Nationen beruhen auf einem System zur
Überwachung des Handels mit den betreffenden Stoffen.
Der überwiegende Teil des Handels mit diesen Stoffen ist
völlig legal. Die Unterlagen über die Sendungen und die
Kennzeichnung dieser Stoffe sollten hinreichend aussa-
gekräftig sein. Ferner ist es von Bedeutung, dass einer-
seits den zuständigen Behörden die erforderlichen Hand-
lungsmöglichkeiten eingeräumt und andererseits dem
Geist des Übereinkommens der Vereinten Nationen
entsprechende Mechanismen entwickelt werden, die auf
einer engen Zusammenarbeit mit den betroffenen Wirt-
schaftsbeteiligten und der Auswertung von Ermittlungs-
maßnahmen aufbauen.

(7) Die Maßnahmen für Sassafrasöl werden derzeit innerhalb
der Gemeinschaft unterschiedlich ausgelegt, da es in
einigen Mitgliedstaaten als Mischung betrachtet wird, die
Safrol enthält, und daher überwacht wird, während
andere Mitgliedstaaten dieses Öl als Naturprodukt
ansehen, für das keine Kontrollmaßnahmen gelten. Diese
unterschiedliche Behandlung lässt sich dadurch lösen,
dass auch die Naturprodukte in die Begriffsbestimmung
für „erfasste Stoffe“ einbezogen werden, so dass Sassa-
frasöl einer Überwachung unterzogen werden kann;
allerdings sollte diese Begriffsbestimmung nur für solche
Naturprodukte gelten, aus denen sich die erfassten Stoffe
leicht gewinnen lassen.
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(8) Stoffe, die gewöhnlich zur unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen oder psychotropen Substanzen verwendet
werden, sollten in einem Anhang aufgeführt werden.

(9) Es sollte gewährleistet werden, dass zur Herstellung oder
Verwendung bestimmter erfasster Stoffe, die in Anhang I
aufgeführt sind, eine Erlaubnis erforderlich ist. Zusätzlich
sollte die Abgabe solcher Stoffe nur an Personen zulässig
sein, die Inhaber einer Erlaubnis sind und eine Kunden-
erklärung unterzeichnet haben. Die Einzelheiten betref-
fend die Kundenerklärung sollten in Anhang III festgelegt
werden.

(10) Es sollten Maßnahmen erlassen werden, um die Wirt-
schaftsbeteiligten dazu anzuregen, den zuständigen
Behörden verdächtige Vorgänge mit erfassten Stoffen,
die in Anhang I aufgeführt sind, zu melden.

(11) Es sollten Maßnahmen erlassen werden, um eine bessere
Kontrolle des innergemeinschaftlichen Handels mit
erfassten Stoffen, die in Anhang I aufgeführt sind, zu
gewährleisten.

(12) Alle Vorgänge, die zum Inverkehrbringen der erfassten
Stoffe der Kategorien 1 und 2 des Anhangs I führen,
sollten ordnungsgemäß dokumentiert werden. Die Wirt-
schaftsbeteiligten sollten den zuständigen Behörden
jeden verdächtigen Vorgang mit den in Anhang I aufge-
führten Stoffen melden. Es sollten jedoch Ausnahmen
für Vorgänge mit den Stoffen der Kategorie 2 des
Anhangs I gelten, sofern es sich um Mengen handelt, die
die in Anhang II angegebenen Mengen nicht über-
schreiten.

(13) Zahlreiche weitere Stoffe, darunter viele, die in großen
Mengen legal gehandelt werden, wurden als Ausgangs-
stoffe für die unerlaubte Herstellung synthetischer
Drogen und psychotroper Substanzen ermittelt. Diese
Stoffe denselben strengen Kontrollen zu unterwerfen, die
für die Stoffe des Anhangs I gelten, würde ein unnötiges
Handelshemmnis schaffen und für die Wirtschaftsbetei-
ligten eine Erlaubnispflicht sowie ferner die Verpflich-
tung mit sich bringen, über jeden Vorgang Unterlagen
zu führen. Daher sollte auf Gemeinschaftsebene ein flexi-
blerer Mechanismus eingeführt werden, aufgrund dessen
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
verdächtige Vorgänge mit diesen Stoffen gemeldet
werden.

(14) Im Aktionsplan der Europäischen Union zur
Bekämpfung von Drogen, der vom Europäischen Rat
von Santa Maria da Feira vom 19. und 20. Juni 2000
gebilligt wurde, ist die Einführung eines Verfahrens der
Zusammenarbeit vorgesehen. Um die Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
und der chemischen Industrie insbesondere bei jenen
Stoffen zu unterstützen, die zwar nicht unter diese
Verordnung fallen, aber trotzdem zur unerlaubten
Herstellung synthetischer Drogen und

psychotroper Substanzen verwendet werden könnten,
sollten Leitlinien ausgearbeitet werden, die eine Hilfe für
die chemische Industrie sind.

(15) Die Mitgliedstaaten sollten Regeln für Sanktionen fest-
legen, die bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser
Verordnung anzuwenden sind. Da der Handel mit
Drogenausgangsstoffen zur unerlaubten Herstellung
synthetischer Drogen und psychotroper Substanzen
führen kann, sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, sich
für die abschreckendsten Sanktionen zu entscheiden, die
nach ihrem nationalen Recht zur Verfügung stehen.

(16) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(17) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich eine einheit-
liche Überwachung des Handels mit Drogenausgangs-
stoffen zu gewährleisten und deren Abzweigung zur
unerlaubten Herstellung synthetischer Drogen und
psychotroper Substanzen zu verhindern, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden
können und daher wegen der internationalen Kompo-
nente und der raschen Veränderungen dieses Handels
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsprinzip
nach demselben Artikel geht diese Verordnung nicht
über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinaus.

(18) Die Richtlinie 92/109/EWG des Rates, die Richtlinien
93/46/EWG (2), 2001/8/EG (3) und 2003/101/EG (4) der
Kommission sowie die Verordnungen (EG) Nr. 1485/
96 (5) und (EG) Nr. 1533/2000 (6) der Kommission
sollten aufgehoben werden —
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich und Zielsetzung

Durch diese Verordnung werden einheitliche Maßnahmen zur
innergemeinschaftlichen Kontrolle und Überwachung
bestimmter, häufig zur unerlaubten Herstellung von Sucht-
stoffen oder psychotropen Substanzen verwendeter Stoffe
eingeführt, um zu verhindern, dass derartige Stoffe abgezweigt
werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „erfasste Stoffe“ alle in Anhang I aufgeführten Stoffe,
einschließlich Mischungen und Naturprodukten, die derar-
tige Stoffe enthalten. Ausgenommen sind Arzneimittel
gemäß der Definition der Richtlinie 2001/83/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarz-
neimittel (1), pharmazeutische Zubereitungen, Mischungen,
Naturprodukte und sonstige Zubereitungen, die erfasste
Stoffe enthalten und so zusammengesetzt sind, dass sie nicht
einfach verwendet oder leicht und wirtschaftlich extrahiert
werden können;

b) „nicht erfasste Stoffe“ alle Stoffe, die zwar nicht in Anhang I
aufgeführt sind, bei denen sich jedoch erwiesen hat, dass sie
zur unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen oder psycho-
tropen Substanzen verwendet worden sind;

c) „Inverkehrbringen“ jegliche Abgabe von erfassten Stoffen in
der Gemeinschaft, sei es gegen Bezahlung oder unentgelt-
lich; dazu gehören auch Lagerung, Herstellung, Erzeugung,
Weiterverarbeitung, Handel, Vertrieb oder Vermittlung
dieser Stoffe zum Zweck ihrer Abgabe in der Gemeinschaft;

d) „Wirtschaftsbeteiligter“ jede natürliche oder juristische
Person, die erfasste Stoffe in Verkehr bringt;

e) „Internationales Suchtstoffkontrollamt“ das Amt, das durch
das Einheitsübereinkommen von 1961 über Suchtstoffe,
geändert durch das Protokoll von 1972, eingerichtet wurde;

f) „Sondererlaubnis“ eine Erlaubnis, die einer bestimmten Kate-
gorie von Wirtschaftsbeteiligten erteilt wird;

g) „Sonderregistrierung“ eine Registrierung, die für eine
bestimmte Kategorie von Wirtschaftsbeteiligten gilt.

Artikel 3

Anforderungen an das Inverkehrbringen erfasster Stoffe

(1) Wirtschaftsbeteiligte, die erfasste Stoffe der Kategorien 1
und 2 des Anhangs I in Verkehr bringen möchten, müssen
einen Mitarbeiter zum für den Handel mit erfassten Stoffen
verantwortlichen Beauftragten ernennen, den zuständigen
Behörden den Namen und die Kontaktadresse dieses Beauf-

tragten mitteilen und sie unverzüglich über Änderungen dieser
Angaben unterrichten. Der Beauftragte sorgt dafür, dass der
Wirtschaftsbeteiligte den Handel mit erfassten Stoffen nach
Maßgabe dieser Verordnung betreibt. Der Beauftragte muss
befugt sein, den Wirtschaftsbeteiligten zu vertreten und die für
die Erfüllung der genannten Aufgaben erforderlichen Entschei-
dungen zu treffen.

(2) Wirtschaftsbeteiligte benötigen für den Besitz oder das
Inverkehrbringen erfasster Stoffe der Kategorie 1 des Anhangs I
eine vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörden. Die
Behörden können Apotheken, Ausgabestellen für Tierarznei-
mittel, bestimmten öffentlichen Stellen oder Streitkräften eine
Sondererlaubnis erteilen. Diese Sondererlaubnis gilt nur für die
Verwendung von Drogenausgangsstoffen im Rahmen des amtli-
chen Aufgabenbereichs der betreffenden Wirtschaftsbeteiligten.

(3) Jeder Wirtschaftsbeteiligte, der Inhaber einer Erlaubnis
gemäß Absatz 2 ist, gibt erfasste Stoffe der Kategorie 1 des
Anhangs I nur an natürliche oder juristische Personen ab, die
Inhaber einer solchen Erlaubnis sind und eine Kundenerklärung
nach Artikel 4 Absatz 1 unterzeichnet haben.

(4) Bei der Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis
berücksichtigen die zuständigen Behörden insbesondere die
Kompetenz und Integrität des Antragstellers. Die Erlaubnis ist
zu verweigern, wenn berechtigter Anlass zu Zweifeln an der
Eignung und Verlässlichkeit des Antragstellers oder des für den
Handel mit erfassten Stoffen verantwortlichen Beauftragten
besteht. Die zuständigen Behörden können die Erlaubnis jeder-
zeit aussetzen oder widerrufen, wenn berechtigter Grund zu
der Annahme besteht, dass der Inhaber nicht mehr geeignet ist,
im Besitz der Erlaubnis zu sein, oder dass die Voraussetzungen,
unter denen die Erlaubnis erteilt wurde, nicht mehr vorliegen.

(5) Unbeschadet des Artikels 14 können die zuständigen
Behörden entweder die Gültigkeit der Erlaubnis auf einen Zeit-
raum von höchstens drei Jahre begrenzen oder von den Wirt-
schaftsbeteiligten verlangen, dass sie regelmäßig in Abständen
von höchstens drei Jahren belegen, dass die Voraussetzungen
für die Erlaubnis noch vorliegen. In der Erlaubnis werden der
Vorgang bzw. die Vorgänge, für die die Erlaubnis gilt, sowie die
betreffenden Stoffe aufgeführt. Eine Sondererlaubnis im Sinne
von Absatz 2 wird grundsätzlich für einen unbegrenzten Zeit-
raum erteilt, kann jedoch von den zuständigen Behörden unter
den in Absatz 4 Satz 3 genannten Bedingungen ausgesetzt oder
widerrufen werden.

(6) Unbeschadet des Artikels 6 müssen die Wirtschaftsbetei-
ligten, die erfasste Stoffe der Kategorie 2 des Anhangs I in
Verkehr bringen, die Anschrift der Geschäftsräume, in denen
diese Stoffe hergestellt bzw. von denen aus sie gehandelt
werden, vor dem Inverkehrbringen bei den zuständigen
Behörden registrieren lassen und ihnen unverzüglich jede
Änderung der Anschrift bekannt geben. Apotheken, Ausgabe-
stellen für Tierarzneimittel, bestimmte öffentliche Stellen oder
die Streitkräfte können einer Sonderregistrierung unterworfen
werden. Diese Registrierung gilt nur für die Verwendung von
Drogenausgangsstoffen im Rahmen des amtlichen Aufgabenbe-
reichs der betreffenden Wirtschaftsbeteiligten.
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(7) Die zuständigen Behörden können von den Wirtschafts-
beteiligten eine Gebühr für einen Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis oder auf Registrierung erheben. Diese Gebühren sind
in nichtdiskriminierender Weise zu erheben und dürfen die
Kosten für die Bearbeitung des Antrags nicht übersteigen.

Artikel 4

Erklärung des Kunden

(1) Unbeschadet der Artikel 6 und 14 muss jeder in der
Gemeinschaft niedergelassene Wirtschaftsbeteiligte, der einen
Kunden mit einem erfassten Stoff der Kategorie 1 oder 2 des
Anhangs I beliefert, eine Erklärung dieses Kunden einholen, der
der genaue Verwendungszweck bzw. die genauen Verwen-
dungszwecke der erfassten Stoffe zu entnehmen ist/sind. Für
jeden einzelnen erfassten Stoff ist eine eigene Erklärung erfor-
derlich. Die Erklärung ist nach dem Muster des Anhangs III
Nummer 1 zu erstellen. Juristische Personen stellen die Erklä-
rung auf Briefpapier mit ihrem Kopfbogen aus.

(2) Anstelle der vorstehend genannten Erklärung für einen
einmaligen Vorgang kann ein Wirtschaftsbeteiligter, der einen
Kunden regelmäßig mit einem erfassten Stoff der Kategorie 2
des Anhangs I beliefert, eine einzige Erklärung für mehrere
Vorgänge betreffend denselben erfassten Stoff akzeptieren, die
in einem Zeitraum von höchstens einem Jahr stattfinden, sofern
er davon ausgehen kann, dass die folgenden Voraussetzungen
gegeben sind:

a) der Wirtschaftsbeteiligte hat den Kunden in den vorausge-
gangenen zwölf Monaten mindestens drei Mal mit dem
betreffenden Stoff beliefert,

b) der Wirtschaftsbeteiligte hat keinen Anlass zu der Vermu-
tung, dass der betreffende Stoff zu unerlaubten Zwecken
verwendet wird,

c) die bestellten Mengen entsprechen dem üblichen Verbrauch
dieses Kunden.

Die Erklärung ist nach dem Muster des Anhangs III Nummer 2
zu erstellen. Juristische Personen stellen die Erklärung auf Brief-
papier mit ihrem Kopfbogen aus.

(3) Gibt ein Wirtschaftsbeteiligter erfasste Stoffe der Kate-
gorie 1 des Anhangs I ab, so versieht er eine Kopie der Erklä-
rung mit Stempel und Datum, um ihre Übereinstimmung mit
dem Original zu bestätigen. Diese Kopie muss die Stoffe der
Kategorie 1 bei einem Transport innerhalb der Gemeinschaft
stets begleiten und muss während der Transportvorgänge den
für die Überprüfung der Fahrzeugladung zuständigen Behörden
auf Verlangen vorgelegt werden.

Artikel 5

Unterlagen

(1) Unbeschadet des Artikels 6 stellen die Wirtschaftsbetei-
ligten sicher, dass alle Vorgänge, die zum Inverkehrbringen
erfasster Stoffe der Kategorien 1 und 2 des Anhangs I führen,
gemäß den Absätzen 2 bis 5 ordnungsgemäß dokumentiert
werden. Diese Pflicht gilt nicht für diejenigen Wirtschaftsbetei-
ligten, die gemäß Artikel 3 Absatz 2 bzw. Absatz 6 über eine
Sondererlaubnis verfügen oder einer Sonderregistrierung unter-
liegen.

(2) Die Handelspapiere wie Rechnungen, Ladungsverzeich-
nisse, Verwaltungsunterlagen, Fracht- und sonstige Versandpa-
piere müssen ausreichende Angaben zur eindeutigen Feststel-
lung folgender Punkte enthalten:

a) Bezeichnung des erfassten Stoffs entsprechend den Angaben
in den Kategorien 1 und 2 des Anhangs I,

b) Menge und Gewicht des erfassten Stoffs und, sofern es sich
um eine Mischung oder ein Naturprodukt handelt, gegeben-
enfalls Menge und Gewicht der Mischung oder des Natur-
produkts sowie Menge und Gewicht bzw. prozentualer
Gewichtsanteil jedes in der Mischung enthaltenen Stoffes
der Kategorien 1 und 2 des Anhangs I,

c) Namen und Anschrift des Lieferanten, des Händlers, des
Empfängers und nach Möglichkeit der anderen Wirtschafts-
beteiligten, die nach Artikel 2 Buchstaben c) und d) unmit-
telbar an dem Vorgang beteiligt sind.

(3) Die Unterlagen müssen ferner eine Erklärung des Kunden
gemäß Artikel 4 enthalten.

(4) Die Wirtschaftsbeteiligten müssen die erforderlichen
Unterlagen über ihre Tätigkeiten aufbewahren, soweit dies
notwendig ist, um den Pflichten nach Absatz 1 nachzu-
kommen.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Unterlagen und
Aufzeichnungen sind über einen Zeitraum von mindestens drei
Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in dem der in Absatz 1
genannte Vorgang stattgefunden hat, aufzubewahren und
müssen den zuständigen Behörden auf Verlangen jederzeit zur
Prüfung vorgelegt werden können.

(6) Die Unterlagen können auch als Wiedergabe auf einem
Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden.
Es ist zu gewährleisten, dass die gespeicherten Daten

a) mit den Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmen,
wenn sie lesbar gemacht werden, und

b) in dem in Absatz 5 genannten Zeitraum jederzeit verfügbar
sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell ausge-
wertet werden können.

Artikel 6

Ausnahmen

Die Pflichten gemäß den Artikeln 3, 4 und 5 gelten nicht für
Vorgänge mit erfassten Stoffen der Kategorie 2 des Anhangs I,
wenn die betreffenden Mengen in einem Zeitraum von einem
Jahr die in Anhang II angegebenen Mengen nicht überschreiten.

Artikel 7

Kennzeichnung

Die Wirtschaftsbeteiligten stellen sicher, dass an den erfassten
Stoffen der Kategorien 1 und 2 des Anhangs I vor deren
Abgabe eine Kennzeichnung angebracht wird. Eine solche
Kennzeichnung muss die Bezeichnung des Stoffes entsprechend
den Angaben in Anhang I tragen. Die Wirtschaftsbeteiligten
dürfen zusätzlich ihre handelsübliche Kennzeichnung
anbringen.
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Artikel 8

Meldung an die zuständigen Behörden

(1) Die Wirtschaftsbeteiligten melden den zuständigen
Behörden unverzüglich sämtliche Umstände, wie ungewöhn-
liche Bestellungen erfasster Stoffe, die in Verkehr gebracht
werden sollen, oder Vorgänge mit derartigen Stoffen, die
vermuten lassen, dass solche Stoffe möglicherweise für die
unerlaubte Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen
Substanzen abgezweigt werden.

(2) Die Wirtschaftsbeteiligten geben den zuständigen
Behörden gemäß den Durchführungsmaßnahmen nach Artikel
14 in Form einer Zusammenfassung Auskunft über die
Vorgänge mit erfassten Stoffen, die von ihnen abgewickelt
werden.

Artikel 9

Leitlinien

(1) Um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Behörden, den Wirtschaftsbeteiligten und der chemischen In-
dustrie vor allem bei nicht erfassten Stoffen zu erleichtern,
arbeitet die Kommission gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2
genannten Verfahren Leitlinien zur Unterstützung der chemi-
schen Industrie aus und aktualisiert diese.

(2) Die Leitlinien enthalten insbesondere

a) Informationen darüber, wie verdächtige Vorgänge zu
erkennen und zu melden sind,

b) eine regelmäßig aktualisierte Liste nicht erfasster Stoffe,
damit die Industrie in die Lage versetzt wird, den Handel
mit solchen Stoffen auf freiwilliger Basis zu überwachen,

c) sonstige Informationen, die für hilfreich gehalten werden.

(3) Die zuständigen Behörden gewährleisten, dass die Leitli-
nien und die Liste nicht erfasster Stoffe regelmäßig in der von
ihnen hinsichtlich der Ziele der Leitlinien für zweckmäßig
gehaltenen Art und Weise verbreitet werden.

Artikel 10

Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden

(1) Um die ordnungsgemäße Anwendung der Artikel 3 bis 8
zu gewährleisten, erlässt jeder Mitgliedstaat die Maßnahmen,
die erforderlich sind, damit die zuständigen Behörden zur
Wahrnehmung ihrer Kontroll- und Überwachungsaufgaben in
der Lage sind, insbesondere:

a) Auskunft über jede Bestellung erfasster Stoffe oder über
jeden Vorgang mit erfassten Stoffen zu erhalten,

b) die Geschäftsräume der Wirtschaftsbeteiligten zu betreten,
um Beweise für Unregelmäßigkeiten zu sichern,

c) erforderlichenfalls Sendungen, die gegen diese Verordnung
verstoßen, zu beschlagnahmen.

(2) Die zuständigen Behörden wahren die Vertraulichkeit
von geschäftlichen Auskünften.

Artikel 11

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständige(n) Behörde(n),
die dafür verantwortlich ist/sind, die Anwendung dieser Verord-
nung zu gewährleisten, und setzt die Kommission hiervon in
Kenntnis.

(2) Für die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung und
unbeschadet des Artikels 15 gelten die Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997
über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden
der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden
mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße
Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (1), insbesondere
diejenigen über die Vertraulichkeit, entsprechend. Die gemäß
Absatz 1 dieses Artikels benannte(n) zuständige(n) Behörde(n)
handelt/handeln als zuständige Behörden im Sinne von Artikel
2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 515/97.

Artikel 12

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten erlassen die Vorschriften über Sanktionen,
die bei Verstößen gegen diese Verordnung zu verhängen sind,
und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um für deren
Umsetzung zu sorgen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 13

Mitteilungen der Mitgliedstaaten

(1) Damit das System zur Überwachung des Handels mit
erfassten und nicht erfassten Stoffen erforderlichenfalls ange-
passt werden kann, übermitteln die zuständigen Behörden der
einzelnen Mitgliedstaaten der Kommission jedes Jahr alle
Angaben über die Anwendung der in dieser Verordnung vorge-
sehenen Überwachungsmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich
der Stoffe, die häufig zur unerlaubten Herstellung von Sucht-
stoffen oder psychotropen Substanzen verwendet werden,
sowie hinsichtlich der Methoden der Abzweigung und uner-
laubten Herstellung.

(2) Die Kommission legt dem Internationalen Suchtstoffkon-
trollamt gemäß Artikel 12 Absatz 12 des Übereinkommens der
Vereinten Nationen und in Rücksprache mit den Mitglied-
staaten eine Zusammenfassung der Mitteilungen nach Absatz 1
vor.

Artikel 14

Durchführung

Die folgenden Maßnahmen zur Durchführung dieser Verord-
nung werden erforderlichenfalls gemäß dem in Artikel 15
Absatz 2 genannten Verfahren erlassen:

a) Die Festlegung der Anforderungen und Voraussetzungen für
die Erteilung der Erlaubnis gemäß Artikel 3 und der Einzel-
heiten zu der Erlaubnis;

b) die Festlegung, sofern erforderlich, der Bedingungen für die
Ausstellung der Unterlagen und für die Kennzeichnung
gemäß den Artikeln 5 bis 7 bei Mischungen und Zuberei-
tungen, die in Anhang I aufgeführte Stoffe enthalten;

18.2.2004 L 47/5Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 82 vom 22.3.1997, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 807/2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 36).



c) alle Änderungen des Anhangs I dieser Verordnung, die
durch Änderungen der Tabellen im Anhang des Überein-
kommens der Vereinten Nationen erforderlich werden;

d) die Änderung der in Anhang II festgelegten Schwellenwerte;
e) die Festlegung der Anforderungen und Voraussetzungen für

die Erklärungen des Kunden nach Artikel 4 sowie der
Einzelheiten ihrer Verwendung. Dies umfasst gegebenenfalls
auch die Regeln für die Abgabe von Kundenerklärungen in
elektronischer Form;

f) sonstige Maßnahmen, die für die effiziente Durchführung
dieser Verordnung erforderlich sind.

Artikel 15

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 10 der
Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 eingesetzten Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 16

Information über die von den Mitgliedstaaten ergriffenen
Maßnahmen

Jeder Mitgliedstaat informiert die Kommission über die
Maßnahmen, die er gemäß dieser Verordnung erlässt, insbeson-
dere über die Maßnahmen nach Artikel 10 und Artikel 12. Die
Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission ferner über jede
Änderung dieser Maßnahmen.

Die Kommission teilt diese Informationen den übrigen Mitglied-
staaten mit. Sie bewertet die Durchführung dieser Verordnung
drei Jahre nach deren Inkrafttreten.

Artikel 17

Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Die Richtlinie 92/109/EWG des Rates, die Richtlinien
93/46/EWG, 2001/8/EG und 2003/101/EG der Kommission
sowie die Verordnungen (EG) Nr. 1485/96 und (EG) Nr. 1533/
2000 der Kommission werden hiermit aufgehoben.

(2) Verweise auf die aufgehobenen Richtlinien oder Verord-
nungen gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.

(3) Sämtliche Register, Erlaubnisse und Erklärungen von
Kunden, die gemäß den aufgehobenen Richtlinien oder Verord-
nungen geschaffen, erteilt bzw. ausgestellt wurden, bleiben
davon unberührt.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 18. August 2005 in Kraft; davon
ausgenommen sind die Artikel 9, 14 und 15, die am Tag der
Veröffentlichung dieser Verordnung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union in Kraft treten, damit die in diesen Artikeln vorge-
sehenen Maßnahmen erlassen werden können. Diese
Maßnahmen treten frühestens am 18. August 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Straßburg am 11. Februar 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. McDOWELL
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ANHANG I

Erfasste Stoffe im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a)

KATEGORIE 1

Stoff KN-Bezeichnung
(sofern anders lautend) KN-Code (1) CAS-Nr. (2)

1-Phenyl-2-Propanon Phenylaceton 2914 31 00 103-79-7

N-Acetylanthranilsäure 2-Acetamidobenzoesäure 2924 23 00 89-52-1

Isosafrol (cis + trans) 2932 91 00 120-58-1

3,4-Methylendioxyphenyl-
propan-2-on

1-(1,3-Benzodioxol-5-
yl)propan-2-on

2932 92 00 4676-39-5

Piperonal 2932 93 00 120-57-0

Safrol 2932 94 00 94-59-7

Ephedrin 2939 41 00 299-42-3

Pseudoephedrin 2939 42 00 90-82-4

Norephedrin ex 2939 49 00 14838-15-4

Ergometrin 2939 61 00 60-79-7

Ergotamin 2939 62 00 113-15-5

Lysergsäure 2939 63 00 82-58-6

Die stereoisomerischen Formen der in dieser Kategorie aufgeführten Stoffe außer Cathin (3), sofern das Vorhandensein
solcher Formen möglich ist.

Die Salze der in dieser Kategorie aufgeführten Stoffe, sofern das Vorhandensein solcher Salze möglich ist und es sich
nicht um Salze von Cathin handelt.

(1) ABl. L 290 vom 28.10.2002, S. 1.
(2) Die CAS-Nummer ist die „Chemical Abstracts Service Registry Number“, bei der es sich um eine einzige numerische Identifikation

handelt, die für jeden Stoff und seine Struktur spezifisch ist. Die CAS-Nummer ist spezifisch für jedes Isomer und jedes Salz eines
Isomers. Es versteht sich, dass die CAS-Nummern für die Salze der vorstehend aufgeführten Stoffe von den angegebenen Nummern
abweichen.

(3) Auch (+)-Norpseudoephedrin genannt, KN-Code 2939 43 00, CAS-Nr. 492-39-7.

KATEGORIE 2

Stoff KN-Bezeichnung
(sofern anders lautend) KN-Code (1) CAS-Nr. (2)

Essigsäureanhydrid 2915 24 00 108-24-7

Phenylessigsäure 2916 34 00 103-82-2

Anthranilsäure 2922 43 00 118-92-3

Piperidin 2933 32 00 110-89-4

Kaliumpermanganat 2841 61 00 7722-64-7

Die Salze der in dieser Kategorie aufgeführten Stoffe, sofern das Vorhandensein solcher Salze möglich ist.

(1) ABl. L 290 vom 28.10.2002, S. 1.
(2) Die CAS-Nummer ist die „Chemical Abstracts Service Registry Number“, bei der es sich um eine einzige numerische Identifikation

handelt, die für jeden Stoff und seine Struktur spezifisch ist. Die CAS-Nummer ist spezifisch für jedes Isomer und jedes Salz eines
Isomers. Es versteht sich, dass die CAS-Nummern für die Salze der vorstehend aufgeführten Stoffe von den angegebenen Nummern
abweichen.
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KATEGORIE 3

Stoff KN-Bezeichnung
(sofern anders lautend) KN-Code (1) CAS-Nr. (2)

Salzsäure Chlorwasserstoff 2806 10 00 7647-01-0

Schwefelsäure 2807 00 10 7664-93-9

Toluol 2902 30 00 108-88-3

Ethylether Diethylether 2909 11 00 60-29-7

Aceton 2914 11 00 67-64-1

Methylethylketon Butanon 2914 12 00 78-93-3

Die Salze der in dieser Kategorie aufgeführten Stoffe, sofern das Vorhandensein solcher Salze möglich ist und es sich
nicht um Salze von Salzsäure und Schwefelsäure handelt.

(1) ABl. L 290 vom 28.10.2002, S. 1.
(2) Die CAS-Nummer ist die „Chemical Abstracts Service Registry Number“, bei der es sich um eine einzige numerische Identifikation

handelt, die für jeden Stoff und seine Struktur spezifisch ist. Die CAS-Nummer ist spezifisch für jedes Isomer und jedes Salz eines
Isomers. Es versteht sich, dass die CAS-Nummern für die Salze der vorstehend aufgeführten Stoffe von den angegebenen Nummern
abweichen.
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ANHANG II

Stoff Schwellenwert

Essigsäureanhydrid 100 l

Kaliumpermanganat 100 kg

Anthranilsäure und ihre Salze 1 kg

Phenylessigsäure und ihre Salze 1 kg

Piperidin und seine Salze 0,5 kg



ANHANG III

1. Muster einer Erklärung für einmalige Vorgänge (Kategorie 1 oder 2)
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2. Muster einer Erklärung für mehrmalige Vorgänge (Kategorie 2)
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VERORDNUNG (EG) Nr. 274/2004 DER KOMMISSION
vom 17. Februar 2004

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. Februar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Februar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 17. Februar 2004 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 75,8
204 39,5
212 114,0
624 109,5
999 84,7

0707 00 05 052 147,8
204 43,2
999 95,5

0709 10 00 220 80,1
999 80,1

0709 90 70 052 78,1
204 78,5
999 78,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 46,1
204 44,8
212 52,4
220 39,0
600 41,4
624 57,6
999 46,9

0805 20 10 204 101,3
999 101,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 70,8
204 110,4
220 74,5
464 74,2
600 70,2
624 78,0
999 79,7

0805 50 10 600 65,3
999 65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 65,0
060 41,6
400 111,3
404 86,5
512 89,9
524 85,9
528 109,3
720 80,6
999 83,8

0808 20 50 060 63,8
388 85,1
400 87,6
512 68,1
528 78,8
720 94,5
800 77,5
999 79,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11). Der
Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 275/2004 DER KOMMISSION
vom 17. Februar 2004

zur Einleitung einer Untersuchung betreffend die mutmaßliche Umgehung der mit der Verordnung
(EG) Nr. 1796/1999 des Rates eingeführten Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren
von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China durch Einfuhren von
aus Marokko versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, als Ursprungserzeugnis Marokkos ange-

meldet oder nicht, und zur zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehörenden Ländern (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1972/2002 (2) (nachstehend „Grundverordnung“
genannt), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14
Absätze 3 und 5,

nach Konsultationen im Beratenden Ausschuss,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. ANTRAG

(1) Die Kommission erhielt einen Antrag gemäß Artikel 13
Absatz 3 der Grundverordnung auf Untersuchung der
mutmaßlichen Umgehung der Antidumpingmaßnahmen
gegenüber den Einfuhren von Kabeln und Seilen aus
Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China.

(2) Der Antrag wurde am 5. Januar 2004 vom Verbindungs-
ausschuss der „European Union Wire Rope Industries“
(EWRIS) im Namen von 19 Gemeinschaftsherstellern
gestellt.

B. WARE

(3) Bei der von der mutmaßlichen Umgehung betroffenen
Ware handelt es sich um Kabel und Seile aus Stahl mit
Ursprung in der Volksrepublik China, die normalerweise
den KN-Codes ex 7312 10 82, ex 7312 10 84,
ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 und ex 7312 10 99
zugewiesen werden (nachstehend „betroffene Ware“
genannt). Diese Codes werden nur informationshalber
angegeben.

(4) Die Untersuchung betrifft aus Marokko versandte Kabel
und Seile aus Stahl (nachstehend „untersuchte Ware“
genannt), die normalerweise denselben KN-Codes zuge-
wiesen werden wie die betroffene Ware.

C. GELTENDE MASSNAHMEN

(5) Bei den derzeit geltenden und möglicherweise
umgangenen Maßnahmen handelt es sich um die mit der
Verordnung (EG) Nr. 1796/1999 des Rates (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1674/2003 (4),
eingeführten Antidumpingmaßnahmen.

D. GRÜNDE

(6) Der Antrag enthält ausreichende Anscheinsbeweise
dafür, dass die gegenüber den Einfuhren von Kabeln und
Seilen mit Ursprung in der Volksrepublik China
geltenden Antidumpingmaßnahmen umgangen werden,
indem Kabel und Seile aus Stahl über Marokko versandt
werden.

(7) Es wurden folgende Beweise übermittelt:

Nach der Einführung der Maßnahmen gegenüber der
betroffenen Ware hat sich das Handelsgefüge mit den
Ausfuhren aus der Volksrepublik China und Marokko in
die Gemeinschaft erheblich verändert, und für diese
Veränderung gibt es außer der Einführung des Zolls
keine hinreichende Begründung oder Rechtfertigung.

Diese Veränderung im Handelsgefüge ist dem Anschein
nach auf den Versand von Kabeln und Seilen aus Stahl
mit Ursprung in der Volksrepublik China über Marokko
zurückzuführen.

Darüber hinaus enthält der Antrag hinreichende Beweise
dafür, dass die Abhilfewirkung der gegenüber der betrof-
fenen Ware geltenden Antidumpingmaßnahmen sowohl
hinsichtlich der Menge als auch des Preises untergraben
wird. Dem Anschein nach sind erhebliche Mengen an
Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl aus Marokko
an die Stelle der Einfuhren aus der Volksrepublik China
der betroffenen Ware getreten. Ferner liegen hinrei-
chende Beweise dafür vor, dass diese erhöhten Einfuhr-
mengen zu Preisen verkauft werden, die deutlich unter
dem nicht schädigenden Preis liegen, der im Rahmen der
Untersuchung, die zu den geltenden Maßnahmen führte,
ermittelt wurde.

Schließlich enthält der Antrag hinreichende Beweise
dafür, dass die Preise der Kabel und Seile aus Stahl im
Vergleich zu dem ursprünglich für die Kabel und Seile
aus Stahl ermittelten Normalwert gedumpt sind.

E. VERFAHREN

(8) Im Lichte des Vorstehenden kam die Kommission zu
dem Schluss, dass hinreichende Beweise vorliegen, um
die Einleitung einer Untersuchung gemäß Artikel 13 der
Grundverordnung zu rechtfertigen und die aus Marokko
versandten Kabel und Seile aus Stahl, als Ursprungser-
zeugnis Marokkos angemeldet oder nicht, gemäß Artikel
14 Absatz 5 der Grundverordnung zollamtlich zu
erfassen.
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a) Fragebogen

(9) Um die von ihr für ihre Untersuchung als notwendig
erachteten Informationen einzuholen, wird die Kommis-
sion den Ausführern/Herstellern und ihren Verbänden in
Marokko, den Ausführern/Herstellern und ihren
Verbänden in der Volksrepublik China und den
Einführern und ihren Verbänden in der Gemeinschaft,
die an der Untersuchung mitarbeiteten, die zu den
geltenden Maßnahmen führte, sowie den Behörden der
Volksrepublik China und Marokkos Fragebogen
zusenden. Gegebenenfalls werden auch Informationen
vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft eingeholt.

(10) Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, umge-
hend und innerhalb der in Artikel 3 genannten Frist bei
der Kommission nachzufragen, ob sie in dem Antrag
genannt sind. Ist dies nicht der Fall, sollten sie innerhalb
der in Artikel 3 Absatz 1 gesetzten Frist einen Frage-
bogen anfordern, da die in Artikel 3 Absatz 2 gesetzte
Frist für alle interessierten Parteien gilt.

(11) Die Behörden der Volksrepublik China und Marokkos
werden über die Einleitung der Untersuchung unter-
richtet und erhalten eine Kopie des Antrags.

b) Einholung von Informationen und Anhörungen

(12) Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise schrift-
lich darzulegen. Die Kommission kann interessierte
Parteien anhören, sofern die Parteien dies schriftlich
beantragen und nachweisen, dass besondere Gründe für
ihre Anhörung sprechen.

c) Befreiung von der zollamtlichen Erfassung oder
von den Maßnahmen

(13) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Grundverordnung
können Einfuhren der untersuchten Ware von der zoll-
amtlichen Erfassung oder von den Maßnahmen befreit
werden, wenn die Einfuhr keine Umgehung darstellt.

(14) Die mutmaßliche Umgehung findet außerhalb der
Gemeinschaft statt. Artikel 13 der Grundverordnung
zielt darauf ab, Umgehungspraktiken entgegenzuwirken,
ohne Wirtschaftsbeteiligte zu benachteiligen, die nach-
weisen können, dass sie an solchen Praktiken nicht betei-
ligt sind. Dieser Artikel beinhaltet jedoch keine ausdrück-
liche Bestimmung für die Behandlung von Herstellern in
den betroffenen Ländern, die nachweisen können, dass
sie an den Umgehungspraktiken nicht beteiligt sind.
Daher erscheint es notwendig, betroffenen Ausführern
Gelegenheit zu geben, eine Befreiung der von ihnen
ausgeführten Einfuhren von der zollamtlichen Erfassung
oder von den für diese Einfuhren geltenden Maßnahmen
zu beantragen.

(15) Hersteller, die eine Befreiung erwirken möchten, sollten
einen entsprechenden Antrag stellen und gegebenenfalls
einen Fragebogen innerhalb der gesetzten Fristen beant-

worten, damit festgestellt werden kann, dass sie die Anti-
dumpingzölle nicht im Sinne des Artikels 13 Absatz 1
der Grundverordnung umgehen. Einführer können
gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Grundverordnung von
der zollamtlichen Erfassung oder von den Maßnahmen
befreit werden, wenn ihre Einfuhren von Herstellern
stammen, denen eine solche Befreiung gewährt wird.

F. ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG

(16) Gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung
sollten die Einfuhren der untersuchten Ware zollamtlich
erfasst werden, damit in dem Fall, in dem bei der Unter-
suchung eine Umgehung festgestellt wird, Antidum-
pingzölle in entsprechender Höhe rückwirkend vom
Zeitpunkt der zollamtlichen Erfassung auf die aus
Marokko versandten Kabel und Seile aus Stahl erhoben
werden können.

G. Fristen

(17) Im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung sollten
Fristen festgesetzt werden, innerhalb derer

— interessierte Parteien sich bei der Kommission selbst
melden, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und
Antworten auf den Fragebogen oder sonstige Infor-
mationen übermitteln können, die im Rahmen der
Untersuchung berücksichtigt werden sollen;

— interessierte Parteien einen schriftlichen Antrag auf
Anhörung durch die Kommission stellen können.

(18) Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der
meisten in der Grundverordnung verankerten
Verfahrensrechte voraussetzt, dass sich die betreffende
Partei innerhalb der in Artikel 3 genannten Fristen
meldet.

H. NICHTMITARBEIT

(19) Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den
erforderlichen Informationen oder übermittelt sie sie
nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen oder behindert
sie erheblich die Untersuchung, so können gemäß
Artikel 18 der Grundverordnung vorläufige oder endgül-
tige positive oder negative Feststellungen auf der Grund-
lage der verfügbaren Informationen getroffen werden.

(20) Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre
oder irreführende Informationen vorgelegt hat, so
werden diese Informationen nicht berücksichtigt, und
gemäß Artikel 18 der Grundverordnung können die
verfügbaren Informationen zugrunde gelegt werden.
Arbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur zum Teil
mit, so kann dies zu einem Ergebnis führen, das für diese
Partei weniger günstig ist, als wenn sie mitgearbeitet
hätte —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es wird eine Untersuchung gemäß Artikel 13 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 384/96 eingeleitet, um festzustellen, ob
die aus Marokko versandten Einfuhren von Kabeln und Seilen
aus Stahl in die Gemeinschaft, als Ursprungserzeugnis
Marokkos angemeldet oder nicht, der KN-Codes
ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86,
ex 7312 10 88 und ex 7312 10 99 (TARIC-Codes
7312 10 82 12, 7312 10 84 12, 7312 10 86 12,
7312 10 88 12 und 7312 10 99 12) die mit der Verordnung
(EG) Nr. 1796/99 des Rates gegenüber den Einfuhren von
Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik
China eingeführten Maßnahmen umgehen.

Artikel 2

Die Zollbehörden werden gemäß Rates angewiesen, geeignete
Schritte zu unternehmen, um die in Artikel 1 genannten
Einfuhren in die Gemeinschaft zollamtlich zu erfassen.

Die Erfassung endet neun Monate nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung.

Die Kommission kann die Zollbehörden per Verordnung
anweisen, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren von Waren
in die Gemeinschaft einzustellen, die von Herstellern hergestellt
werden, die eine Befreiung von der zollamtlichen Erfassung
beantragt haben und für die festgestellt wurde, dass sie die
Antidumpingzölle nicht umgehen.

Artikel 3

(1) Die Fragebogen sind bei der Kommission innerhalb von
15 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Verordnung im
Amtsblatt der Europäischen Union anzufordern.

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen interessierte
Parteien innerhalb von 40 Tagen nach der Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union mit
der Kommission Kontakt aufnehmen, ihren Standpunkt schrift-
lich darlegen und ihre Antworten auf den Fragebogen und
sonstige Informationen übermitteln, wenn diese Angaben bei
der Untersuchung berücksichtigt werden sollen.

(3) Innerhalb derselben Frist von 40 Tagen können die inter-
essierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung durch die
Kommission stellen.

(4) Alle sachdienlichen Informationen, Anträge auf
Anhörung oder Anforderungen eines Fragebogens sowie alle
Anträge auf Genehmigung von Bescheinigungen, aus denen
hervorgeht, dass die Einfuhr der Waren keine Umgehung
darstellt, sind schriftlich (nicht in elektronischer Form, sofern
nichts anderes bestimmt ist) unter Angabe von Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-, Fax- und/oder Telexnum-
mern der interessierten Partei zu übermitteln. Alle schriftlichen
Stellungnahmen, einschließlich der in dieser Verordnung ange-
forderten Informationen, Antworten auf den Fragebogen und
aller Schreiben, die von interessierten Parteien auf vertraulicher
Basis übermittelt werden, müssen den Vermerk „Zur
eingeschränkten Verwendung“ (1) tragen und gemäß Artikel 19
Absatz 2 der Grundverordnung zusammen mit einer nicht
vertraulichen Fassung, die den Vermerk „Zur Einsichtnahme
durch interessierte Parteien“ trägt, an die folgende Anschrift
gerichtet werden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion B
J -79 5/16
B-1049 Brüssel
Fax: (+32-2)295 65 05
Telex: COMEU B 21877

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Februar 2004

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 276/2004 DER KOMMISSION
vom 17. Februar 2004

über den Verkauf von Rindfleisch aus Beständen bestimmter Interventionsstellen im Rahmen
regelmäßiger Ausschreibungen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), insbesondere auf Artikel 28 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Anwendung der Interventionsmaßnahmen im
Rindfleischsektor sind in mehreren Mitgliedstaaten
Bestandsüberhänge entstanden. Um eine zu lange Lage-
rhaltung dieser Bestände zu vermeiden, sollte ein Teil
davon im Rahmen regelmäßiger Ausschreibungen
verkauft werden.

(2) Dieser Verkauf ist nach den Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 2173/79 der Kommission vom 4.
Oktober 1979 über Durchführungsbestimmungen
betreffend den Absatz des von den Interventionsstellen
gekauften Rindfleischs und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 216/69 (2), insbesondere Titel II und III,
durchzuführen.

(3) In Anbetracht der Häufigkeit und Art der Ausschrei-
bungen gemäß dieser Verordnung muss von den Arti-
keln 6 und 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79
hinsichtlich der Angaben und Fristen in der Ausschrei-
bungsbekanntmachung abgewichen werden.

(4) Zur Gewährleistung einer regelmäßigen und einheitli-
chen Durchführung des Ausschreibungsverfahrens
müssen neben den Bestimmungen von Artikel 8 Absatz
1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 zusätzliche
Maßnahmen getroffen werden.

(5) Angesichts der verwaltungstechnischen Schwierigkeiten,
die die Anwendung der Vorschrift in den betreffenden
Mitgliedstaaten bereitet, sollte von Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 abge-
wichen werden.

(6) Um die ordnungsgemäße Durchführung der Ausschrei-
bung zu gewährleisten, ist ein höherer Sicherheitsbetrag
vorzuschreiben als derjenige gemäß Artikel 15 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 2173/79.

(7) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen im Zusammen-
hang mit dem Absatz von nicht entbeintem Interven-
tionsrindfleisch sind die Qualitätskontrollen vor Liefe-

rung der Erzeugnisse an die Käufer zu verstärken, insbe-
sondere um zu gewährleisten, dass die Erzeugnisse den
Anforderungen gemäß Anhang III der Verordnung (EG)
Nr. 562/2000 der Kommission vom 15. März 2000 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
1254/1999 des Rates hinsichtlich der Regelungen der
öffentlichen Interventionsankäufe für Rindfleisch (3)
entsprechen.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Folgende Mengen Rindfleisch aus Interventionsbeständen
sollen verkauft werden, etwa:

— 1,7 Tonnen Hinterviertel mit Knochen aus Beständen der
französischen Interventionsstelle,

— 4,5 Tonnen Hinterviertel mit Knochen aus Beständen der
italienischen Interventionsstelle,

— 5 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus Beständen der
französischen Interventionsstelle,

— 8,2 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus Beständen der
italienischen Interventionsstelle,

— 17,9 Tonnen Rindfleisch ohne Knochen aus Beständen der
französischen Interventionsstelle.

Genaue Mengenangaben sind in Anhang I enthalten.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Verordnung
erfolgt der Verkauf nach den Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 2173/79, insbesondere deren Titeln II und III.

Artikel 2

(1) Aufeinander folgende Ausschreibungen finden statt am

a) 23. Februar 2004,

b) 8. März 2004,

c) 22. März 2004,

d) 13. April 2004,

bis zur Erschöpfung der zum Verkauf angebotenen Mengen.
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(2) Abweichend von den Artikeln 6 und 7 der Verordnung
(EWG) Nr. 2173/79 tritt diese Verordnung an die Stelle einer
allgemeinen Ausschreibungsbekanntmachung.

Die betreffenden Interventionsstellen erstellen für jede
Ausschreibung eine Ausschreibungsbekanntmachung unter
Angabe insbesondere

— der zum Verkauf angebotenen Rindfleischmengen und

— der Frist und des Ortes für die Einreichung der Angebote.

(3) Einzelheiten zu den Mengen und den Orten, an denen
die Erzeugnisse eingelagert sind, können von den Interessenten
bei den in Anhang II genannten Anschriften angefordert
werden. Darüber hinaus hängen die Interventionsstellen die in
Absatz 2 genannten Ausschreibungsbekanntmachungen an
ihrem Sitz aus und können zusätzliche Veröffentlichungen
vornehmen.

(4) Die betreffenden Interventionsstellen verkaufen zunächst
das am längsten eingelagerte Fleisch. Die Mitgliedstaaten
können jedoch in außergewöhnlichen Fällen nach vorheriger
Erlaubnis der Kommission von dieser Verpflichtung abweichen.

(5) Es werden nur Angebote berücksichtigt, die bis spätes-
tens 12 Uhr des jeweiligen Termins bei den betreffenden Inter-
ventionsstellen eingegangen sind.

(6) Abweichend von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2173/79 sind die Angebote in verschlossenem
Umschlag, auf dem diese Verordnung und das Datum der
betreffenden Ausschreibung angegeben sind, bei der betref-
fenden Interventionsstelle einzureichen. Der Umschlag darf von
der Interventionsstelle nicht vor Ablauf der in Absatz 5
genannten Frist für die Einreichung der Angebote geöffnet
werden.

(7) Abweichend von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 werden im Angebot nicht das
Kühlhaus bzw. die Kühlhäuser genannt, in dem bzw. denen die
Erzeugnisse eingelagert sind.

(8) Abweichend von Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2173/79 wird die Sicherheit auf 12 EUR je 100 kg
festgesetzt.

Artikel 3

(1) Für jede Ausschreibung übermitteln die Mitgliedstaaten
der Kommission die Einzelheiten zu den eingereichten Ange-
boten spätestens am ersten Arbeitstag nach Ablauf der Frist für
die Einreichung dieser Angebote.

(2) Nach Prüfung der eingereichten Angebote wird entweder
ein Mindestverkaufspreis festgesetzt, oder es wird kein Zuschlag
erteilt.

Artikel 4

Die Bieter werden gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG)
Nr. 2173/79 von der zuständigen Interventionsstelle per
Telefax über das Ergebnis ihrer Teilnahme an der Ausschrei-
bung unterrichtet.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Aufmachung der an
die Käufer gelieferten Interventionserzeugnisse mit Knochen die
Anforderungen von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 562/
2000 und insbesondere der Nummer 2 Buchstabe a) sechster
Gedankenstrich voll und ganz erfüllt.

(2) Die Kosten in Zusammenhang mit den in Absatz 1
genannten Maßnahmen werden von den Mitgliedstaaten
getragen und gehen insbesondere nicht zulasten des Käufers
oder einer anderen dritten Partei.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission (1) alle Fälle
mit, in denen festgestellt wurde, dass Interventionsviertel mit
Knochen nicht den Anforderungen von Anhang III gemäß
Absatz 1 entsprechen, wobei Qualität und Menge der Viertel
sowie der Schlachtbetrieb anzugeben sind, in dem die Viertel
gewonnen wurden.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Productos (1) Cantidad aproximada
(toneladas)

Medlemsstat Produkter (1) Tilnærmet mængde
(tons)

Mitgliedstaat Erzeugnisse (1) Ungefähre Mengen
(Tonnen)

Κράτος µέλος Προϊόντα (1) Κατά πρoσέγγιση πoσότητα
(τόνoι)

Member State Products (1) Approximate quantity
(tonnes)

État membre Produits (1) Quantité approximative
(tonnes)

Stato membro Prodotti (1) Quantità approssimativa
(tonnellate)

Lidstaat Producten (1) Hoeveelheid bij benadering
(ton)

Estado-Membro Produtos (1) Quantidade aproximada
(toneladas)

Jäsenvaltio Tuotteet (1) Arvioitu määrä
(tonneina)

Medlemsstat Produkter (1) Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εµπρόσθια τέταρτα µε κόκαλα — Bone-in
Beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha
— Kött med ben

FRANCE — Quartiers arrière 1,579 (2)

— Quartiers avant 5,000 (2)

ITALIA — Quarti posteriori 4,5 (2)

— Quarti anteriori 8,2 (2)

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Kρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött

FRANCE — Jarret arrière d'intervention (INT 11) 0,527 (2)

— Tranche grasse d'intervention (INT 12) 0,759 (2)

— Tranche d'intervention (INT 13) 0,225 (2)

— Semelle d'intervention (INT 14) 1,023 (2)

— Rumsteck d'intervention (INT 16) 12,664 (2)

— Faux-filet d'intervention (INT 17) 1,547 (2)

— Flanchet d'intervention (INT 18) 0,575 (2)

— Jarret avant d'intervention (INT 21) 0,476 (2)

— Épaule d'intervention (INT 22) 0,016 (2)

— Poitrine d'intervention (INT 23) 0,035 (2)

(1) Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) no 562/2000.
(1) Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.
(1) Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.
(1) Βλέπε παραρτήµατα III και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.
(1) See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.
(1) Voir annexes III et V du règlement (CE) no 562/2000.
(1) Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.
(1) Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.
(1) Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.o 562/2000.
(1) Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.
(1) Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.
(2) Para ser vendido en un lote — Sælges samlet som én mængde — Zu verkaufen in einer Menge — Προς πώληση σαν µία παρτίδα —

To be sold as one lot — À vendre dans un lot — Da vendersi in un unico lotto — Te verkopen als één partij — Para ser vendido em
um lote — Myytävä yhtenä eränä — Säljs tillsammans som en enhet.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE
II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Inter-
ventionsstellen — ∆ιευθύνσεις των οργανισµών παρέµβασης — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interven-
tiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorga-

nens adresser

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Tel. (+33-1) 44 68 50 00;
Telex: 215330;
Fax: (+33-1) 44 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (+39-01) 49 49 91;
Telex 61 30 03;
Fax (+39-01) 445 39 40/444 19 58
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VERORDNUNG (EG) Nr. 277/2004 DER KOMMISSION
vom 17. Februar 2004

zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs in Futtermitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1756/2002 des
Rates (2), insbesondere auf Artikel 3 und Artikel 9d Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 70/524/EWG schreibt vor, dass nur solche
Zusatzstoffe in den Verkehr gebracht werden dürfen, für
die eine gemeinschaftliche Zulassung erteilt worden ist.

(2) Artikel 3a der Richtlinie 70/524 legt die Anforderungen
an die Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
durch die Gemeinschaft fest.

(3) Die Verwendung des aus Aspergillus niger (CBS 114.94)
gewonnen Enzyms 3-Phytase ist für die Tierkategorien
Ferkel, Mastschweine, Sauen, Masthähnchen und Lege-
hennen durch die Verordnung (EG) Nr. 1353/2000 der
Kommission (3) bereits unbefristet zugelassen.

(4) Dieser Zusatzstoff wurde für Masttruthühner durch die
Verordnung (EG) Nr. 2316/1998 der Kommission (4)
vorläufig zugelassen.

(5) Die Herstellerfirma hat im Juni 2003 neue Daten zur
Unterstützung des Antrags auf unbefristete Zulassung
dieses Zusatzstoffs für Masttruthühner vorgelegt.

(6) Die Bewertung dieses Antrags auf Zulassung der
Verwendung dieses Zusatzstoffes für Masttruthühner hat
gegeben, dass die in der Richtlinie 70/524/EWG
genannten Bedingungen für eine unbefristete Zulassung
erfüllt sind.

(7) Die Verwendung dieses Zusatzstoffs für Truthühner
sollte daher unbefristet zugelassen werden.

(8) Die Bewertung des Antrags ergibt, dass zum Schutz der
Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber dem im
Anhang aufgeführten Zusatzstoff bestimmte Verfahren
vorgeschrieben werden sollten. Entsprechende Schutz-
maßnahmen sollten durch Anwendung der Richtlinie
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeit-
nehmer bei der Arbeit (5), geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments
und des Rates (6), gewährleistet sein.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang aufgeführte Zubereitung der Gruppe „Enzyme“
wird zur Verwendung als Zusatzstoff in der Tierernährung
unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen zuge-
lassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Nr.
(oder EG-Nr.) Zusatzstoff Chemische Bezeichnung, Beschreibung Tierart oder Tierkate-

gorie Höchstalter
Mindestgehalt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der
Zulassung

Aktivität/kg Alleinfuttermittel

„Enzyme

E 1600 3-Phytase

EC 3.1.3.8

[Natuphos FTU-8]

Zubereitung von 3-Phytase aus
Aspergillus niger (CBS 114.94) mit
einer Mindestaktivität von:

fest: 5 000 FTU (1)/g

flüssig: 5 000 FTU/ml

Masttruthühner — 250 FTU — 1. In der Gebrauchsanweisung sind für
den Zusatzstoff und die Vormischung
die Lagertemperatur, die Haltbarkeit
und die Pelletierstabilität anzugeben.

2. Empfohlene Dosis je kg Alleinfutter-
mittel: 500 FTU

3. Für die Verwendung in Mischfuttermit-
teln mit mehr als 0,23 % phytingebun-
denem Phosphor

Unbegrenzte Zeit

(1) 1 FTU ist die Enzymmenge, die 1 Mikromol anorganisches Phosphat in der Minute bei einem pH-Wert von 5,5 und einer Temperatur von 37 °C aus Natriumphytat freisetzt.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 278/2004 DER KOMMISSION
vom 17. Februar 2004

zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermit-
teln bereits zugelassen ist

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1756/2002 (2),
insbesondere auf Artikel 3 und Artikel 9e Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 70/524/EWG schreibt vor, dass nur solche
Zusatzstoffe in den Verkehr gebracht werden dürfen, für
die eine gemeinschaftliche Zulassung erteilt worden ist.

(2) Im Fall der in Anhang C Teil II zur Richtlinie 70/524/
EWG genannten Zusatzstoffe, zu denen auch Enzyme
zählen, kann eine vorläufige Zulassung eines neuen
Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
erteilt werden, wenn die Bedingungen dieser Richtlinie
erfüllt sind und anhand der vorliegenden Ergebnisse
davon auszugehen ist, dass bei der Verwendung in
Futtermitteln eine der in Artikel 2 Buchstabe a) der
genannten Richtlinie aufgeführten Wirkungen eintritt.
Eine derartige vorläufige Zulassung kann für in Anhang
C Teil II der Richtlinie aufgeführte Zusatzstoffe für
maximal vier Jahre erteilt werden.

(3) Die Verwendung der aus Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) gewonnenen Enzymzubereitung Endo-1,4-
beta-xylanase sowie von aus Bacillus subtilis (ATCC
2107) gewonnenem Subtilisin gemäß dem Anhang
wurde mit der Verordnung (EG) 1636/1999 der
Kommission (3) für Masthähnchen und für Truthühner
erstmals vorläufig zugelassen.

(4) Die Herstellerfirma hat neue Daten zur Unterstützung
des Antrags auf Erweiterung der Zulassung dieses
Zusatzstoffes auf Legehennen vorgelegt.

(5) Die Bewertung des Antrags auf Zulassung des neuen
Verwendungszwecks dieses Zusatzstoffes hat ergeben,
dass die in der Richtlinie 70/524/EWG genannten Bedin-
gungen für eine vorläufige Zulassung erfüllt sind.

(6) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(Wissenschaftliches Gremium für Zusatzstoffe, Erzeug-
nisse und Stoffe in der Tierernährung) gab eine befür-
wortende Stellungnahme zur Unbedenklichkeit dieses
Zusatzstoffes für Legehennen unter den im Anhang zur
vorliegenden Verordnung genannten Bedingungen ab.

(7) Daher sollte die Verwendung dieses Zusatzstoffes für
Legehennen vorläufig für einen Zeitraum von vier Jahren
zugelassen werden.

(8) Die Bewertung des Antrags ergibt, dass zum Schutz der
Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber dem im
Anhang aufgeführten Zusatzstoff bestimmte Verfahren
vorgeschrieben werden sollten. Entsprechende Schutz-
maßnahmen sollten durch Anwendung der Richtlinie
89/391/EWG des Rates (4) vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeit-
nehmer bei der Arbeit, zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen
Parlaments und des Rates (5), gewährleistet sein.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführte Zubereitung
der Gruppe „Enzyme“ wird zur Verwendung als Zusatzstoff in
der Tierernährung unter den in diesem Anhang aufgeführten
Bedingungen vorläufig zugelassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Nr.
(oder EG-

Nr.)
Zusatzstoff Chemische Bezeichnung, Beschreibung Tierart oder Tierkate-

gorie Höchstalter
Mindestgehalt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer
der Zulassung

Aktivität/kg Alleinfuttermittel

„Enzyme

37 Endo-1,4-beta-xyla-
nase

EC 3.2.1.8

Zubereitung von Endo-1,4-beta-
xylanase aus Trichoderma longi-
brachiatum (ATCC 2105) und
Subtilisin aus Bacillus subtilis
(ATCC 2107) mit einer Mindestak-
tivität von:

— Endo-1,4-beta-xylanase:
2 500 U (1)/g

— Subtilisin: 800 U (2)/g

Legehennen — Endo-1,4-beta-xyla-
nase: 1 875 U

— 1. In der Gebrauchsanweisung sind für
den Zusatzstoff und die Vormischung
die Lagertemperatur, die Haltbarkeit
und die Pelletierstabilität anzugeben

2. Empfohlene Dosis je kg Alleinfutter-
mittel:
— Endo-1,4-beta-xylanase: 1 875 U

— Subtilisin: 600 U

3. Für die Verwendung in Mischfuttermit-
teln, z. B. mit mehr als 65 % Weizen

18.2.2008

Subtilisin

EC 3.4.21.62

[Avizyme 1300]

Subtilisin: 600 U —

(1) 1 U ist die Enzymmenge, die 1 Mikromol reduzierende Zucker (Xyloseäquivalent) in der Minute bei einem pH-Wert von 5,3 und einer Temperatur von 50 °C aus Spelzhafer-Xylan freisetzt.
(2) 1 U ist die Enzymmenge, die 1 Mikrogramm Phenolverbindung (Tyrosinäquivalent) in der Minute bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Temperatur von 40 °C aus einem Caseinsubstrat freisetzt.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 279/2004 DER KOMMISSION
vom 17. Februar 2004

über die Neuzuteilung von Einfuhrrechten für zur Mast bestimmte männliche Jungrinder gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 977/2003

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 977/2003 der Kommis-
sion vom 6. Juni 2003 zur Eröffnung und Verwaltung eines
Einfuhrzollkontingents für zur Mast bestimmte männliche
Jungrinder (1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004) (1), insbesondere auf
Artikel 9 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 977/2003 sieht für den Zeit-
raum 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 die Eröffnung eines Zoll-
kontingents für 169 000 zur Mast bestimmte männliche
Jungrinder mit einem Gewicht von jeweils nicht mehr als

300 kg vor. Gemäß Artikel 9 dieser Verordnung sind die
Mengen, für die bis zum 6. Februar 2004 keine Anträge auf
Einfuhrlizenz gestellt worden sind, neu zuzuteilen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mengen, auf die in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 977/2003 Bezug genommen wird, belaufen sich auf
11 565 Tiere.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. Februar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Februar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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RICHTLINIE 2004/12/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. Februar 2004

zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags aufgrund
des vom Vermittlungsausschuss am 17. Dezember 2003 gebil-
ligten gemeinsamen Entwurfs (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 94/62/EG (4) legt der Rat spätes-
tens sechs Monate vor Ende einer Fünfjahresstufe, die zu
dem Zeitpunkt beginnt, zu dem die Richtlinie in inner-
staatliches Recht umgesetzt sein sollte, die Zielvorgaben
für die nächste Fünfjahresstufe fest.

(2) Die Begriffsbestimmung für „Verpackungen“ der Richt-
linie 94/62/EG sollte durch die Einführung bestimmter
Kriterien und eines Anhangs mit Beispielen weiter präzi-
siert werden. Um die ehrgeizigen Verwertungsziele zu
erreichen, ist es erforderlich, die Entwicklung innova-
tiver, umweltgerechter und tragfähiger Verwertungspro-
zesse zu fördern. Es sollte eine Bewertung der einzelnen
Verwertungsmethoden vorgenommen werden, um Defi-
nitionen dieser Methoden formulieren zu können.

(3) Die Verwertungsziele für jedes spezifische Abfallmaterial
sollten Lebenszyklusanalysen und Kosten-Nutzen-
Analysen berücksichtigen, die deutliche Unterschiede bei
der stofflichen Verwertung der verschiedenen Ver-
packungsmaterialien sowohl in Bezug auf die Kosten als
auch in Bezug auf den Nutzen gezeigt haben, und sollten
die Kohärenz des Binnenmarkts für die stoffliche Verwer-
tung dieser Materialien erhöhen.

(4) Die Verwertung und stoffliche Verwertung von Ver-
packungsabfällen sollten weiter erhöht werden, um
deren Umweltauswirkungen zu verringern.

(5) Bestimmten Mitgliedstaaten, denen es aufgrund ihrer
besonderen Situation gestattet war, die in der Richtlinie
94/62/EG festgelegten Zielvorgaben für die Verwertung
und stoffliche Verwertung zu einem späteren Zeitpunkt
zu erreichen, sollte ein weiterer, aber begrenzter
Aufschub gewährt werden.

(6) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission
sind sich bezüglich der Zielvorgaben dieser Richtlinie
über die Notwendigkeit einer vorübergehenden Ausnah-
meregelung für die Beitrittsländer einig. Dies sollte auf
der Grundlage der Anfragen der Beitrittsländer für
Ausnahmeregelungen entschieden werden, die
grundsätzlich für Zypern, die Tschechische Republik,
Estland, Ungarn, Litauen, die Slowakei und Slowenien
bis spätestens 2012, für Malta bis 2013, für Polen bis
2014 und für Lettland bis 2015 gelten.

(7) Diese Einigung wird vor Ablauf der Frist für die Umset-
zung dieser Richtlinie nach dem entsprechenden rechtli-
chen Verfahren ausgearbeitet.

(8) Die Bewirtschaftung von Verpackungen und Ver-
packungsabfällen erfordert die Einrichtung von Rück-
nahme-, Sammel- und Verwertungssystemen durch die
Mitgliedstaaten. Solche Systeme sollten der Beteiligung
aller betroffenen Seiten offen stehen und im Einklang
mit dem Vertrag so beschaffen sein, dass Importprodukte
keine Benachteiligung erfahren und keine Handelshemm-
nisse oder Wettbewerbsverzerrungen entstehen und die
größtmögliche Rückgabe von Verpackungen und
Verpackungsabfällen sichergestellt wird. Die Benachteili-
gung von Materialien aufgrund ihres Gewichts sollte
vermieden werden. Die Beteiligten der Verpackungskette
insgesamt sollten ihrer gemeinsamen Verantwortung
gerecht werden und sicherstellen, dass die Umweltaus-
wirkungen von Verpackungen und Verpackungsabfällen
während ihres gesamten Lebenszyklus so weit wie
möglich verringert werden.

(9) Gemeinschaftsweite, jährliche Daten über Verpackungen
und Verpackungsabfälle, einschließlich Daten über die
Ausfuhr von Abfällen zur Verwertung und stofflichen
Verwertung aus der Gemeinschaft, sind zur Überwa-
chung der Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie
notwendig. Dies erfordert ein harmonisiertes Berichter-
stattungsverfahren sowie eindeutige Leitlinien für die
Übermittler von Daten.

(10) Die Kommission sollte die Umsetzung dieser Richtlinie
und ihre Auswirkungen auf die Umwelt und den Binnen-
markt prüfen und darüber Bericht erstatten. Der Bericht
sollte sich auch mit grundlegenden Anforderungen,
Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, einem
etwaigen Verpackungsindikator, Plänen zur Vermeidung
von Abfällen, Wiederverwendung, Herstellerverantwor-
tung und Schwermetallen befassen; gegebenenfalls
sollten mit dem Bericht Vorschläge für eine Überarbei-
tung vorgelegt werden.
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(11) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Kampagnen zur
Information und Sensibilisierung der Verbraucher
fördern und weitere Abfallvermeidungsinstrumente
begünstigen.

(12) Zusätzlich zur Verwirklichung der Umweltschutz- und
Binnenmarktziele dieser Richtlinie kann die stoffliche
Verwertung zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen,
die der Gesellschaft in anderen Bereichen verloren
gegangen sind, und so dazu beitragen, Ausgrenzung zu
verhindern.

(13) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Harmonisierung der nationalen Zielvorgaben für die
stoffliche Verwertung von Verpackungsabfällen unter Be-
rücksichtigung der individuellen Gegebenheiten in jedem
Mitgliedstaat sowie eine weitere Präzisierung der
Begriffsbestimmungen, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden können und daher
wegen des Umfangs der Maßnahme besser auf Gemein-
schaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßig-
keitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(14) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(15) Die Richtlinie 94/62/EG sollte daher entsprechend
geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 94/62/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 Nummer 1 werden folgende Unterabsätze ange-
fügt:
„Die Begriffsbestimmung für ‚Verpackungen‘ wird ferner
durch die nachstehenden Kriterien gestützt. Die in Anhang
I aufgeführten Gegenstände sind Beispiele für die Anwen-
dung dieser Kriterien.

i) Gegenstände gelten als Verpackungen, wenn sie der
oben genannten Begriffsbestimmung entsprechen,
unbeschadet anderer Funktionen, die die Verpackung
möglicherweise ebenfalls erfüllt, es sei denn, der
Gegenstand ist integraler Teil eines Produkts, der zur
Umschließung, Unterstützung oder Konservierung
dieses Produkts während seiner gesamten Lebensdauer
benötigt wird, und alle Komponenten sind für die
gemeinsame Verwendung, den gemeinsamen
Verbrauch oder die gemeinsame Entsorgung bestimmt.

ii) Gegenstände, die dafür konzipiert und bestimmt sind,
in der Verkaufsstelle gefüllt zu werden, und ‚Einwegar-
tikel‘, die in gefülltem Zustand verkauft oder dafür
konzipiert und bestimmt sind, in der Verkaufsstelle
gefüllt zu werden, gelten als Verpackungen, sofern sie
eine Verpackungsfunktion erfüllen.

iii) Verpackungskomponenten und Zusatzelemente, die in
eine Verpackung integriert sind, gelten als Teil der
Verpackung, in die sie integriert sind. Zusatzelemente,
die unmittelbar an einem Produkt hängen oder befes-
tigt sind und eine Verpackungsfunktion erfüllen, gelten
als Verpackungen, es sei denn, sie sind integraler Teil
des Produkts und alle Komponenten sind für den
gemeinsamen Verbrauch oder die gemeinsame Entsor-
gung bestimmt.

Die Kommission prüft gegebenenfalls nach dem in Artikel
21 genannten Verfahren die Beispiele für die Definition
von Gegenständen, die gemäß Anhang I als Verpackung
gelten, und ändert sie erforderlichenfalls. Der Vorrang gilt
folgenden Artikeln: CD- und Videohüllen, Blumentöpfen,
Röhren und Rollen, um die flexibles Material aufgespult ist,
Schutzstreifen von Klebeetiketten und Einpack- und
Geschenkpapier.“

2. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Abfallvermeidung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zusätzlich zu
den Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von
Verpackungsabfall, die gemäß Artikel 9 getroffen werden,
andere Maßnahmen zur Abfallvermeidung durchgeführt
werden.

Bei solchen anderen Maßnahmen kann es sich um natio-
nale Programme, Vorhaben zur Einführung der Hersteller-
verantwortung zur weitestmöglichen Verringerung der
Umweltauswirkungen von Verpackungen oder ähnliche
Maßnahmen handeln, die gegebenenfalls nach Konsultation
der Marktteilnehmer getroffen werden und die darauf
abzielen, die zahlreichen in den Mitgliedstaaten zur Abfall-
vermeidung ergriffenen Initiativen nutzbringend zusam-
menzufassen. Sie müssen den Zielen dieser Richtlinie
gemäß Artikel 1 Absatz 1 entsprechen.

(2) Die Kommission trägt zur Förderung der Abfallver-
meidung bei, indem sie die Ausarbeitung sachdienlicher
europäischer Normen gemäß Artikel 10 unterstützt. Die
Normen haben das Ziel, die Umweltauswirkungen von
Verpackungen gemäß den Artikeln 9 und 10 auf ein
Minimum zu reduzieren.

(3) Die Kommission legt gegebenenfalls Vorschläge für
Maßnahmen zur Stärkung und Ergänzung der Durchset-
zung der grundlegenden Anforderungen sowie für
Maßnahmen vor, mit denen sichergestellt werden soll, dass
neue Verpackungen nur dann in Verkehr gebracht werden,
wenn der Hersteller alle notwendigen Maßnahmen
ergriffen hat, um ihre Umweltauswirkungen auf ein
Minimum zu reduzieren, ohne die wesentlichen Funk-
tionen der Verpackung zu beeinträchtigen.“

3. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Verwertung und stoffliche Verwertung

(1) Zur Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie
ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen
Maßnahmen mit folgenden, sich auf ihr gesamtes Hoheits-
gebiet beziehenden Zielvorgaben:
a) Spätestens bis 30. Juni 2001 werden zwischen

mindestens 50 und höchstens 65 Gewichtsprozent der
Verpackungsabfälle verwertet oder in Abfallverbren-
nungsanlagen mit Energierückgewinnung verbrannt;
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b) spätestens bis 31. Dezember 2008 werden mindestens
60 Gewichtsprozent der Verpackungsabfälle verwertet
oder in Abfallverbrennungsanlagen mit Energierückge-
winnung verbrannt;

c) spätestens bis 30. Juni 2001 werden zwischen
mindestens 25 und höchstens 45 Gewichtsprozent des
gesamten Verpackungsmaterials, das in Verpackungs-
abfällen enthalten ist, und mindestens 15 Gewichtspro-
zent jedes einzelnen Verpackungsmaterials stofflich
verwertet;

d) spätestens bis 31. Dezember 2008 werden zwischen
mindestens 55 und höchstens 80 Gewichtsprozent der
Verpackungsabfälle stofflich verwertet;

e) spätestens bis 31. Dezember 2008 werden die
folgenden Mindestzielvorgaben für die stoffliche
Verwertung der Materialien, die in Verpackungsabfällen
enthalten sind, erreicht:

i) 60 Gewichtsprozent für Glas,

ii) 60 Gewichtsprozent für Papier und Karton,

iii) 50 Gewichtsprozent für Metalle,

iv) 22,5 Gewichtsprozent für Kunststoffe, wobei nur
Material berücksichtigt wird, das durch stoffliche
Verwertung wieder zu Kunststoff wird,

v) 15 Gewichtsprozent für Holz.

(2) Verpackungsabfälle, die im Einklang mit der Verord-
nung (EWG) Nr. 259/93 des Rates (*), der Verordnung
(EG) Nr. 1420/1999 des Rates (**) und der Verordnung
(EG) Nr. 1547/1999 der Kommission (***) aus der Gemein-
schaft ausgeführt werden, werden für die Erfüllung der
Verpflichtungen und Zielvorgaben gemäß Absatz 1 nur
berücksichtigt, wenn stichhaltige Beweise vorliegen, dass
die Verwertung und/oder stoffliche Verwertung unter
Bedingungen erfolgt ist, die im Wesentlichen denen
entsprechen, die in den einschlägigen Gemeinschaftsvor-
schriften vorgesehen sind.

(3) Die Mitgliedstaaten fördern, sofern dies sinnvoll ist,
die energetische Verwertung, soweit diese aus Umwelt-
und Kosten-Nutzen-Gründen einer stofflichen Verwertung
vorzuziehen ist. Dies könnte durch die Berücksichtigung
eines ausreichenden Spielraums zwischen den nationalen
Zielvorgaben für die stoffliche Verwertung und die Verwer-
tung erreicht werden.

(4) Die Mitgliedstaaten fördern, sofern dies sinnvoll ist,
die Verwendung von Materialien aus stofflich verwerteten
Verpackungsabfällen bei der Herstellung von Ver-
packungen und sonstigen Produkten durch

a) die Verbesserung der Marktbedingungen für diese Mate-
rialien,

b) die Überarbeitung bestehender Regelungen, die die
Verwendung dieser Materialien verhindern.

(5) Spätestens bis 31. Dezember 2007 legen das Euro-
päische Parlament und der Rat mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission die Zielvorgaben für die
dritte Fünfjahresstufe 2009 bis 2014 fest; sie stützen sich
dabei auf die in den Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung
der in Absatz 1 genannten Zielvorgaben gesammelten
praktischen Erfahrungen und auf die Ergebnisse der

wissenschaftlichen Forschung und der Evaluierungstech-
niken wie etwa Lebenszyklusanalysen und Kosten-Nutzen-
Analysen.

Dieses Verfahren wird alle fünf Jahre wiederholt.

(6) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen und Ziel-
vorgaben werden von den Mitgliedstaaten bekannt gegeben
und der breiten Öffentlichkeit und den Marktteilnehmern
in einer Informationskampagne zur Kenntnis gebracht.

(7) Griechenland, Irland und Portugal können aufgrund
ihrer besonderen Situation, nämlich der großen Zahl
kleiner Inseln bzw. der ausgedehnten ländlichen Gebiete
und Berggebiete in ihren Ländern sowie des derzeit
geringen Verpackungsmaterialverbrauchs, beschließen, dass
sie

a) spätestens bis 30. Juni 2001 Zielvorgaben erfüllen, die
niedriger als die in Absatz 1 Buchstaben a) und c)
genannten sind, jedoch bezüglich der Verwertung oder
Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Ener-
gierückgewinnung mindestens bei 25 Gewichtspro-
zenten liegen;

b) zugleich für die Erreichung der Zielvorgaben nach
Absatz 1 Buchstaben a) und c) eine längere Frist in
Anspruch nehmen, die jedoch spätestens am 31.
Dezember 2005 endet;

c) für die Erreichung der Zielvorgaben nach Absatz 1
Buchstaben b), d) und e) nach eigenem Ermessen eine
Frist setzen, die jedoch spätestens am 31. Dezember
2011 endet.

(8) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat möglichst bald, spätestens jedoch zum 30.
Juni 2005 einen Bericht über den Stand der Umsetzung
dieser Richtlinie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt
sowie auf das Funktionieren des Binnenmarkts vor. Die
jeweiligen Gegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten
sind in dem Bericht zu berücksichtigen. In diesem Bericht
wird Folgendes behandelt:

a) eine Bewertung der Wirksamkeit, Umsetzung und
Durchsetzung der grundlegenden Anforderungen;

b) weitere Präventivmaßnahmen, um die Umweltauswir-
kungen von Verpackungen so weit wie möglich zu
verringern, ohne die grundlegenden Funktionen der
Verpackung zu beeinträchtigen;

c) die mögliche Entwicklung eines Verpackungsumweltin-
dikators, um die Vermeidung von Verpackungsabfällen
einfacher und effizienter zu gestalten;

d) Pläne zur Vermeidung von Verpackungsabfällen;

e) Förderung der Wiederverwendung und insbesondere
Vergleich der Kosten und des Nutzens von Wiederver-
wendung und stofflicher Verwertung;

f) die Herstellerverantwortung einschließlich der damit
verbundenen finanziellen Aspekte;

g) die Bemühungen zur weiteren Verminderung und gege-
benenfalls zum stufenweisen Verzicht auf Schwerme-
talle und andere gefährliche Stoffe in Verpackungen bis
2010.
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Mit diesem Bericht werden gegebenenfalls Vorschläge für
die Überarbeitung der einschlägigen Bestimmungen dieser
Richtlinie vorgelegt, sofern dies bis dahin noch nicht
geschehen ist.

(9) Der Bericht behandelt die in Absatz 8 aufgeführten
Fragen sowie andere einschlägige Fragen im Rahmen der
verschiedenen Elemente des Sechsten Umweltaktionspro-
gramms, insbesondere die thematische Strategie für die
stoffliche Verwertung und die thematische Strategie für die
nachhaltige Nutzung der Ressourcen.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten fördern gegebe-
nenfalls Studien und Pilotvorhaben im Hinblick auf Absatz
8 Buchstaben b), c), d), e) und f) sowie weitere Abfallver-
meidungsinstrumente.

(10) Die Mitgliedstaaten, die Programme aufgestellt
haben oder aufstellen werden, welche über die Höchstziel-
vorgaben von Absatz 1 hinausgehen, und die zu diesem
Zweck angemessene Kapazitäten für die Verwertung und
die stoffliche Verwertung bereitstellen, dürfen diese Ziele
im Interesse eines hohen Umweltschutzniveaus weiterver-
folgen, sofern diese Maßnahmen Verzerrungen des Binnen-
markts vermeiden und andere Mitgliedstaaten nicht daran
hindern, dieser Richtlinie nachzukommen. Die Mitglied-
staaten unterrichten die Kommission über solche
Maßnahmen. Die Kommission bestätigt diese Maßnahmen,
nachdem sie in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
überprüft hat, dass sie mit den oben genannten Erwä-
gungen in Einklang stehen und weder zu einer willkürli-
chen Diskriminierung noch zu einer verschleierten
Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten
führen.

(*) ABl. L 30 vom 6.2.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2557/2001 der Kommission
(ABl. L 349 vom 31.12.2001, S. 1).

(**) ABl. L 166 vom 1.7.1999, S. 6. Zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2118/2003 der
Kommission (ABl. L 318 vom 3.12.2003, S. 5).

(***) ABl. L 185 vom 17.7.1999, S. 1. Zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2118/2003.“

4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Um die Sammlung, Wiederverwendung und
Verwertung — einschließlich der stofflichen Verwertung
— der Verpackungen zu erleichtern, enthält die Kennzeich-
nung zur Identifizierung und Einstufung des Materials
durch das betreffende Gewerbe Angaben über die Art des
Materials bzw. der Materialien, die für die Verpackung
verwendet worden sind, auf der Grundlage der Entschei-
dung 97/129/EG der Kommission (*).

(*) ABl. L 50 vom 20.2.1997, S. 28.“

5. Artikel 13 wird folgender Absatz angefügt:

„Die Mitgliedstaaten fördern ferner Kampagnen zur Infor-
mation und Sensibilisierung der Verbraucher.“

6. Artikel 19 erhält folgende Fassung:

„Artikel 19

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt

Die Änderungen zur Anpassung des in Artikel 8 Absatz 2
und Artikel 10 Absatz 2 letzter Gedankenstrich genannten

Kennzeichnungssystems, der in Artikel 12 Absatz 3 und
Anhang III genannten Tabellen für die Datenbanken sowie
der in Anhang I genannten Beispiele für die Begriffsbestim-
mung für ‚Verpackungen‘ an den wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt werden nach dem in Artikel 21
Absatz 2 genannten Verfahren vorgenommen.“

7. Artikel 20 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kommission legt nach dem in Artikel 21
genannten Verfahren die technischen Maßnahmen fest, die
notwendig sind, um Schwierigkeiten bei der Anwendung
der Bestimmungen dieser Richtlinie insbesondere in Bezug
auf inerte Verpackungsmaterialien, die in der Europäischen
Union in sehr geringen Mengen (d. h. mit einem Anteil
von rund 0,1 Gewichtsprozent) in Verkehr gebracht
werden, Primärverpackungen für medizinisches Gerät und
pharmazeutische Erzeugnisse sowie Klein- und Luxusver-
packungen zu begegnen.“

8. Artikel 21 erhält folgende Fassung:

„Artikel 21

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates (*) unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.“

9. In Artikel 22 wird folgender Absatz eingefügt:

„3 bis. Sofern die mit Artikel 6 angestrebten Ziele er-
reicht werden, können die Mitgliedstaaten Artikel 7 durch
Vereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden und
den betroffenen Wirtschaftszweigen umsetzen.

Diese Vereinbarungen müssen den folgenden Anforde-
rungen entsprechen:

a) Die Vereinbarungen müssen durchsetzbar sein;

b) in den Vereinbarungen müssen Ziele und die entspre-
chenden Fristen für ihre Verwirklichung benannt
werden;

c) die Vereinbarungen müssen im Veröffentlichungsblatt
des betreffenden Mitgliedstaats oder in einer der Öffent-
lichkeit gleichermaßen zugänglichen offiziellen Quelle
veröffentlicht und der Kommission übermittelt werden;

d) die erzielten Ergebnisse sind regelmäßig zu überwachen,
den zuständigen Behörden und der Kommission mitzu-
teilen und der Öffentlichkeit unter den in der Vereinba-
rung festgelegten Bedingungen zugänglich zu machen;

e) die zuständigen Behörden sorgen für die Überprüfung
der im Rahmen der Vereinbarung erzielten Fortschritte;
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f) im Falle der Nichterfüllung der Vereinbarung setzen die
Mitgliedstaaten die entsprechenden Bestimmungen
dieser Richtlinie durch den Erlass von Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften um.“

10. Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 18. August 2005 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 11. Februar 2004.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. McDOWELL
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ANHANG

„ANHANG I

BEISPIELE FÜR DIE IN ARTIKEL 3 NUMMER 1 GENANNTEN KRITERIEN

Beispiele für Kriterium i)

Gegenstände, die als Verpackung gelten

Schachteln für Süßigkeiten

Klarsichtfolie um CD-Hüllen

Gegenstände, die nicht als Verpackung gelten

Blumentöpfe, in denen die Pflanze während ihrer Lebenszeit verbleibt

Werkzeugkästen

Teebeutel

Wachsschichten um Käse

Wursthäute

Beispiele für Kriterium ii)

Gegenstände, die als Verpackung gelten, wenn sie dafür konzipiert und bestimmt sind, in der Verkaufsstelle gefüllt zu werden

Tragetaschen aus Papier oder Kunststoff

Einwegteller und -tassen

Frischhaltefolie

Frühstücksbeutel

Aluminiumfolie

Gegenstände, die nicht als Verpackung gelten

Rührgerät

Einwegbestecke

Beispiele für Kriterium iii)

Gegenstände, die als Verpackung gelten

Etiketten, die unmittelbar am Produkt hängen oder befestigt sind

Gegenstände, die als Teil der Verpackung gelten

Wimperntuschebürste als Bestandteil des Packungsverschlusses

Aufkleber, die an einem anderen Verpackungsobjekt befestigt sind

Heftklammern

Kunststoffumhüllung

Dosierhilfe als Bestandteil des Verpackungsverschlusses von Waschmitteln.“
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ERKLÄRUNG DES RATES, DER KOMMISSION UND DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

In Anbetracht der Auslegung des Begriffs „Verwertung“ durch den Gerichtshof der EG in dessen Urteilen in
den Rechtssachen C-458/00, C-228/00 und C-116/01 sowie der Auswirkungen dieser Auslegung auf die
Erfüllung der Verwertungszielvorgaben erklären das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission
gemeinsam ihre Absicht, diesen Gegenstand möglichst bald zu überprüfen.

Angesichts der hierzu vorgebrachten Bedenken erklärt die Kommission ihre Absicht, gegebenenfalls
Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften vorzuschlagen. Der Rat und das Parlament verpflichten
sich, im Rahmen ihrer jeweiligen Verfahren auf einen solchen Vorschlag hin rasch tätig zu werden.

Eine künftige Änderung der Definition des Begriffs „Verwertung“ im Rahmen der thematischen Strategie
zur Vermeidung und Wiederverwendung von Abfällen und gegebenenfalls im Rahmen horizontaler Abfall-
rechtsvorschriften bleibt hiervon unberührt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2004

zur Änderung der Entscheidung 97/467/EG zwecks Aufnahme von Betrieben in Bulgarien und
Ungarn in die vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr

von Laufvogelfleisch zulassen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 346)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/144/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 95/408/EG des Rates vom 22.
Juni 1995 über die Bedingungen für die Aufstellung vorläufiger
Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten
bestimmte tierische Erzeugnisse, Fischereierzeugnisse oder
lebende Muscheln einführen dürfen, während einer Übergangs-
zeit (1), insbesondere auf Artikel 2 Absätze 1 und 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Entscheidung 97/467/EG der Kommission (2)
wurden vorläufige Listen der Betriebe in Drittländern
aufgestellt, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von
Laufvogelfleisch zulassen.

(2) Bulgarien und Ungarn haben eine Liste der Laufvogel-
fleisch erzeugenden Betriebe übermittelt, für die die
zuständigen Behörden bescheinigen, dass diese den
Gemeinschaftsanforderungen entsprechen.

(3) Diese Betriebe sind in die mit der Entscheidung 97/467/
EG aufgestellten Listen aufzunehmen.

(4) Da noch keine Stichprobenkontrollen durchgeführt
worden sind, gilt für Einfuhren aus diesen Betrieben
nicht die geringere Häufigkeit der Warenkontrollen
gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Entscheidung 95/408/EG.

(5) Die Entscheidung 97/467/EG ist daher entsprechend zu
ändern.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Entscheidung 97/467/EG wird gemäß dem
Anhang der vorliegenden Entscheidung geändert.

Artikel 2

Diese Entscheidung gilt ab 25. Februar 2004.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 12. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Anhang II wird wie folgt geändert:

1. In den Teil betreffend Bulgarien wird nach Maßgabe der nationalen Referenz folgender Text eingefügt:

„1 2 3 4 5 6

BG 1901021 Mecom Ltd Silistra Silistra SH, CP, CS“

2. In den Teil betreffend Ungarn wird nach Maßgabe der nationalen Referenz folgender Text eingefügt:

„1 2 3 4 5 6

HU-356 Kukori Kft. Szatymaz Csongrád megye SH, CP“
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2004

über die finanzielle Unterstützung bestimmter gemeinschaftlicher Referenzlaboratorien für
Veterinärmedizin und Verbrauchergesundheit (biologische Risiken) durch die Gemeinschaft für das

Jahr 2004

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 349)

(Nur der spanische, deutsche, englische, französische und niederländische Text sind verbindlich)

(2004/145/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26.
Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des
Rates vom 14. April 2003 (2), insbesondere auf Artikel 28
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es ist angezeigt, dass die Gemeinschaft die gemeinschaft-
lichen Referenzlaboratorien zur Wahrnehmung der
Befugnisse und Aufgaben, die ihnen mit den folgenden
Richtlinien, Entscheidungen sowie der folgenden Verord-
nung übertragen wurden, finanziell unterstützt:

— Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 16. Juni 1992
mit Hygienevorschriften für die Herstellung und
Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter
Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis (3),

— Richtlinie 92/117/EWG des Rates vom 17. Dezember
1992 über Maßnahmen zum Schutz gegen
bestimmte Zoonosen bzw. ihre Erreger bei Tieren
und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhü-
tung lebensmittelbedingter Infektionen und Vergif-
tungen (4),

— Entscheidung 93/383/EWG des Rates vom 14. Juni
1993 über die Referenzlaboratorien für die Kontrolle
mariner Biotoxine (5),

— Entscheidung 1999/313/EG des Rates vom 29. April
1999 über die Referenzlaboratorien für die Kontrolle
bakterieller und viraler Muschelkontamination (6),

— Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung
bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalo-
pathien (7).

(2) Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft sollte davon
abhängig gemacht werden, dass die geplanten
Maßnahmen wirksam durchgeführt werden und die
Behörden alle erforderlichen Informationen innerhalb
der festgelegten Frist vorlegen.

(3) Eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die
Gemeinschaft sollte auch für die Organisation von
Workshops im Bereich der Zuständigkeit der gemein-
schaftlichen Referenzlaboratorien gewährt werden; eine
Ausnahme von den Bestimmungen über die zulässige
Höchstzahl der Teilnehmer nach der Verordnung (EG)
Nr. 156/2004 über die finanzielle Unterstützung der
gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien durch die
Gemeinschaft nach Artikel 28 der Richtlinie 90/424/
EWG des Rates (8) sollte für zwei GRL gewährt werden,
die für ein optimales Ergebnis ihrer Workshops mehr als
dreißig Teilnehmer benötigen.

(4) Die von den gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien für
das Jahr 2004 vorgelegten Arbeitsprogramme und
entsprechenden vorläufigen Budgets wurden von den
zuständigen Dienststellen der Kommission geprüft.

(5) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 des Rates (9) werden Veterinär- und Pflanzen-
schutzmaßnahmen, die nach Gemeinschaftsvorschriften
durchgeführt werden, aus der Abteilung „Garantie“ des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft finanziert; zum Zwecke der Finanzkon-
trolle finden Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 Anwendung.
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(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 19.
(2) ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 1.
(3) ABl. L 268 vom 14.9.1992, S. 1, zuletzt geändert durch die Verord-

nung (EG) Nr. 806/2003 des Rates (ABl. L 122 vom 16.5.2003,
S. 1).

(4) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 38, zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 806/2003.

(5) ABl. L 166 vom 8.7.1993, S. 31, zuletzt geändert durch die
Entscheidung 1999/312/EG (ABl. L 120 vom 8.5.1999, S. 37).

(6) ABl. L 120 vom 8.5.1999, S. 40.
(7) ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1, zuletzt geändert durch die Verord-

nung der Kommission (EG) Nr. 2245/2003 (ABl. L 333 vom
20.12.2003, S. 28).

(8) ABl. L 27 vom 30.1.2004, S. 5.
(9) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 103.



(6) Die Verordnung (EG) Nr. 156/2004 regelt die finanzielle
Unterstützung der gemeinschaftlichen Referenzlaborato-
rien nach Artikel 28 der Richtlinie 90/424/EWG durch
die Gemeinschaft.

(7) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft gewährt Frankreich eine Finanzhilfe,
um das für Analysen und Tests von Milch und Erzeugnissen auf
Milchbasis zuständige Laboratoire d'études et de recherches sur
la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires der
Agence française de sécurité sanitaire des aliments (ehemaliges
Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité
des aliments) in Maisons-Alfort (Frankreich) bei der Wahrneh-
mung der in Anhang D Kapitel II der Richtlinie 92/46/EWG
festgelegten Befugnisse und Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Höhe der in Absatz 1 erwähnten finanziellen Unter-
stützung beträgt höchstens 203 000 EUR für die Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2004.

(3) Die zusätzliche Unterstützung der Gemeinschaft für die
Organisation eines technischen Workshops beläuft sich auf
höchstens 27 000 EUR.

Artikel 2

(1) Die Gemeinschaft gewährt Deutschland eine Finanzhilfe,
um das für Zoonosen zuständige Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (vormals Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz und Veterinärmedizin) in Berlin bei der Wahrneh-
mung der in Anhang IV Kapitel II der Richtlinie 92/117/EWG
festgelegten Befugnisse und Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Höhe der in Absatz 1 erwähnten finanziellen Unter-
stützung beträgt höchstens 220 000 EUR für die Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2004.

(3) Die zusätzliche Unterstützung der Gemeinschaft für die
Organisation von technischen Workshops beläuft sich auf
höchstens 62 000 EUR. Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 156/2004 kann das in Absatz 1 erwähnte Laboratorium
ausnahmsweise eine Unterstützung für bis zu fünfzig Teil-
nehmer seines allgemeinen Workshops beantragen.

Artikel 3

(1) Die Gemeinschaft gewährt den Niederlanden eine Finanz-
hilfe, um das für Salmonellosen zuständige Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven bei der Wahr-
nehmung der in Anhang IV Kapitel II der Richtlinie 92/117/
EWG festgelegten Befugnisse und Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Höhe der in Absatz 1 erwähnten finanziellen Unter-
stützung beträgt höchstens 212 000 EUR für die Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2004.

(3) Die zusätzliche Unterstützung der Gemeinschaft für die
Organisation eines technischen Workshops beläuft sich auf
höchstens 30 000 EUR.

Artikel 4

(1) Die Gemeinschaft gewährt Spanien eine Finanzhilfe, um
das für marine Biotoxine zuständige Laboratorio de biotoxinas
marinas del Area de Sanidad in Vigo bei der Wahrnehmung der
in Artikel 4 der Entscheidung 93/383/EWG festgelegten Befug-
nisse und Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Höhe der in Absatz 1 erwähnten finanziellen Unter-
stützung beträgt höchstens 201 000 EUR für die Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2004.

(3) Die zusätzliche Unterstützung der Gemeinschaft für die
Organisation eines technischen Workshops beläuft sich auf
höchstens 33 000 EUR.

Artikel 5

(1) Die Gemeinschaft gewährt dem Vereinigten Königreich
eine Finanzhilfe, um das für die Kontrolle bakterieller und
viraler Muschelkontamination zuständige Laboratorium des
Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science in
Weymouth bei der Wahrnehmung der in Artikel 4 der
Entscheidung 1999/313/EG festgelegten Befugnisse und
Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Höhe der in Absatz 1 erwähnten finanziellen Unter-
stützung beträgt höchstens 228 000 EUR für die Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2004.

(3) Die zusätzliche Unterstützung der Gemeinschaft für die
Organisation eines technischen Workshops beläuft sich auf
höchstens 38 000 EUR.

Artikel 6

(1) Die Gemeinschaft gewährt dem Vereinigten Königreich
eine Finanzhilfe, um das für die Überwachung der transmis-
siblen spongiformen Enzephalopathien zuständige Veterinary
Laboratories Agency in Addlestone, Vereinigtes Königreich, bei
der Wahrnehmung der in Anhang X Kapitel B der Verordnung
(EG) Nr. 999/2001 festgelegten Befugnisse und Aufgaben zu
unterstützen.

(2) Die Höhe der in Absatz 1 erwähnten finanziellen Unter-
stützung beträgt höchstens 380 000 EUR für die Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2004.

(3) Die zusätzliche Unterstützung der Gemeinschaft für die
Organisation von technischen Workshops beläuft sich auf
höchstens 61 000 EUR. Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 156/2004 kann das in Absatz 1 erwähnte Laboratorium
ausnahmsweise eine Unterstützung für bis zu fünfzig Teil-
nehmer seines allgemeinen Workshops beantragen.
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Artikel 7

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland, das Königreich Spanien, die Französische Re-
publik, das Königreich der Niederlande und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
gerichtet.

Brüssel, den 12. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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